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Mit der Aushändigung der Einbürgerungsurkunde sind Sie deutscher 
Staatsangehöriger geworden. Ihre bisherige Staatsangehörigkeit haben 
Sie dadurch jedoch nicht verloren. Die Behörden des anderen Staates, 
dessen Staatsangehörigkeit Sie weiter besitzen, sind deshalb berechtigt, 
Sie zu jeder Zeit während eines Aufenthaltes in seinem Hoheitsgebiet so 
zu behandeln, als ob Sie ausschließlich seine Staatsangehörigkeit 
besäßen. In einem solchen Fall könnten Sie z. B. von den dortigen 
Behörden an einer Wiederausreise gehindert werden. Die deutschen 
Auslandsvertretungen wären dann nicht in der Lage, Ihnen wirksamen 
deutschen Rechtsschutz zu leisten. Auch die Möglichkeiten, in anderer 
Weise Hilfen zu gewähren, wären eingeschränkt. Dies beruht auf dem 
völkerrechtlichen Grundsatz, dass ein Staat seinem Staatsangehörigen 
den diplomatischen Schutz nicht gegenüber einem Staat gewähren 
kann, dem der Beteiligte gleichfalls angehört. 
 
Schwierigkeiten solcher Art könnten auch bei Reisen in einen anderen 
Staat eintreten, der mit Ihrem Heimatstaat eng verbunden ist und einem 
Auslieferungs- oder anderen Hilfeersuchen aufgrund vertraglicher 
Bindung nachkommen würde. 
 
Derartige Behinderungen lassen sich vermeiden, wenn Sie vor einer 
Reise in den Heimatstaat oder mit diesem besonders verbundene 
andere Staaten den Verlust der fremden Staatsangehörigkeit 
herbeiführen. 


